
149 der Beilagen zu denstenographischen Protokollen des Nationalrates VIIL CP. 

11. 12. '1956. 

Regierungsvorlage. 

Bundesgesetz vom 
, 1956, mit dem das Vermögensteuergesetz 

1954, BGBI. Nr. 192, abgeändert wird (Ver­
mögensteuergesetznovelle 1956). 

Der Nationa'lrat hat beschlossen: 

Artikel I. 

Das Vermögensteuerge&etz 1954, BGBI.Nr.192, 
wird wie folgt abgeändert: 

Im § 3 Abs. 1 hat die Z. 3 zu lauten: 
,,3. Unternehmen, die der öffentlichen Ver­

wrgung mit Elektrizität, Gas, Wasser oder 
Wärme oder dem öffentlichen Verkehr dienen, 
wenn die Anteile an ihnen 'ausschließlich Gebiets-

körperschaften gehören und die . Erträge . aus­
schließlich diesen Körperschaft'en 'zufließen. 
Auß.erdem Elektrizitätsversorgungsunternehmun~ 
gen im Sinne des § 1 Abs.1 Elektrizitätsförde­
rungsgesetz 1953, BGBl. Nr. 113, soweit die Vet~ 
mögensteuer auf den der Stromabgabe an Drätte 
dienenden Tdl des Vermögens entfällt;". 

Artikel II. 

Die Bestimmungen des Art. I treten am 1. Jän­
ner 1957 in Kraft. 

Artikel III. 

Mit der VoUziehung dieses Bundesgesetzes ist 
das Bundesministerium für Finanzen betraut. 

Er1äuter~de Bemerkungen. 

Gemäß § 3 Abs. 1 Z. 3 Vermögensteuergesetz 
1954 sind Unternehmen, die in Form einer Ka­
pitalgesellschaft geführt werden, von der Ver­
mögensteuer hefreit, wenn die AllIteile an ihnen 
ausschließlich dem Bund, einem Land, einer Ge­
me,inde oder einem Gemeindeverband gehören 
und die Ertr~ge ausschließli,ch diesen Körper­
schaften zufließen. Kreditunternehmen waren 
bisher schon von dieser Befreiungsvon;chrift aus­
genommen. 

Durch die im Entwurf vorgesehene Anderung 
des Wortlautes der Z. 3 des § 3 Abs. 1 soll he­
wirkt werden, daß Unternehmen von Gebiets­
körper5chaften, die in Form von Kapitalgesell­
schafte'n geführt, werden, in Hinkunft mir mehr 
dann von der Vermögensteuer befreit sein soUen, 
wenn es s,ich hiebei um sogenannte Versorgungs­
betriehe handelt. Alle übrigen Kapitalgesell­
schaften,auch wenn ihre Anteile ausschIießlich 
einc'r Gebietskörperschaft gehören und die Er­
trägnisse ausschließlich einer solchen Körper-

s·chaft zufließen, sollen ab 1. Jänner 1957 grund· 
sätzlich zur Vermögensteuer herangezogen wer­
den. Dies erscheint deshalb erforderlich, weil es 
bei dem anonymen Charakter der Kapitalgesell­
schaften geradezu ihrem Wesen wid'erspremen 
wUl"de, wenn sie wegen der besonderen Eigen­
tumsverhältnisse an ihren Anteilen von der 
Steuerpflicht aUl>genommen sein sollten. Eine 
solche Ausnahme von der Steu'erpflicht ist auch 
deshalb abzulehnen, wdl eine verschiedene 
steuerliche B,ehandlung gleicher juristischer Rechts­
gebilde eine Benachteiligung der privaten Wirt­
schaft darstellen müßte, die mit dem steuer­
politischen Prinzip, daß alle am wirtschaftlichen 
Leben beteiligten Betriebe steuerlich gleich zu be­
handeln sind, unvereinbar wäre. Es sollen daher 
nur mehr jene Betriebe, deren Führung durch die 
öffentliche Hand auf gemeinnütziger Basis im 
Interesse der Allgemeinhe,it geboten erscheint, 
von der Vermögensteuer befreit sein. 
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Um dem Grundsatz, daß aUe am wirwchaft­
lichen Leben beteiligten Betriebe steuerlich gleich 
zu behan4eln sind, näherzukommen, sieht oer 
Entwurf in Ausdehnung der bisherigen Be­
freiungsbestimmungen weiters vor, ·daß auch die 
privaten Elektrizitätsversorgungsunternehmun­
gen, die ausschließlich oder überwiegend zum 
Zwecke der Stromabgabe an Dritte elektrische 
Energie erzeugen oder leiten (§ 1 Abs. 1 Elek­
trizitätsför·derungsgesetz 1953), so weit von der 
Vermögensteuer befreit sein sollen, als dieselbe 
auf den der Stromahgahe an Dritte dienenden 
Teil ,des Betriebes entfällt. Damit soll bewirkt 
werden, daß die für solche Unternehmungen auf 
dem Gebiet der Vermögensteuer nach dem 
Elektrizitätsförderungsgesetz 1953 bestehenden 
Steuerbegün~tigungen in eine gänzlich.e Steuer­
befreiung verwandelt werden. Diese Sonder­
behandlung für private Elektrizitätsversorgungs-

unternehmungen erscheint deshalb gerechtfertigt, 
da für dieselben einerseits hins,ichtlich der Preis­
und Tarifgestaltung dieselben Bedingungen gel­
ten wie für Betriebe der öffentlichen Hand, 
anderseits sämtliche Elektrizitätsversorgungs­
unternehmungen unter Bedingungen zu arbeiten 
h<lben, die für die übrige Wirtschaft nicht gelten. 

Durch die vorgeschlagene Regelung soll im 
Sinne der Regierungserklärulig vom. 4. Juli 1956 
auf dem Gebiete der Vermögensbesteuerung der 
Grundsatz der Steuergleichheit zwischen der 
verstaatlichten und der privaten Wirts·chaft her­
gestellt we'rden. Die V ermögen~besteuerung von 
Betriehen gewerblicher Art von Körperschaften 
des öffentlichen Re·chtes, die nicht in Form von 
Kapitalgesellschaften ;geführt werden, wird durch 
den vorliegenden Entwurf nicht geändert; diese 
Betriebe unterliegen auch weiterhin nicht der 
Vermögensteuer. 
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